
          

 

  

 
Das Wesentliche in Kürze ... 
Erläuterungen der BAVARIA Yacht-Haftpflicht-Bedingungen 

Verischerungsgegenstand: 

Innerhalb der BAVARIA Besondere Bedingungen für die 
Wassersport  Haftpflichtversicherung  ist Ihre gesetzliche 
Haftpflicht aus den Gefahren des Besitz oder Gebrauch 
der bezeichneten Yacht eines Beibootes, Schlauch-
bootes und einer Rettungsinsel versichert. 
Im Rahmen des Vertrages prüfen wir, ob und in welcher 
Höhe eine Verpflichtung Ihrerseits zum Schadensersatz 
besteht. Wir befriedigen berechtigte Ansprüche und 
wehren unbegründete Schadensersatzansprüche ab.  
 
Sie möchten unsere Leistungen vergleichen? 
Darauf sollten Sie besonders achten…. 
 
1. Mitversichert ist ... 
...der nach den Straßenverkehrsvorschriften nicht 
versicherungspflichtiger Trailer, sowie  kein anderweiti-
ger Versicherungsschutz besteht 
 
2. Mitversichert ist ... 
... die Teilnahme an Segelregatten oder damit im 
Zusam-menhang hängenden Übungsfahrten. 
 
3. Mitversichert ist ... 
... die Skipperhaftpflichtdeckung im Rahmen der 
BAVARIA Haftpflichtbedingungen. 
 
4. Mitversichert ist ... 
... die Haftpflichtschaden-Ausfalldeckung im Rahmen 
der BAVARIA Haftpflichtbedingungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Mitversichert ist ... 
... der geschleppte Wasserskiläufer und jede Person, 
die mit zum Wassersportfahrzeug gehörenden Wasser-
sportgeräten oder Tauchausrüstung Sport ausübt, 
soweit dies mit dem Gebrauch des Wasserfahrzeugs 
geschieht. 
 
Mitversichert ist ... 
... die gesetzliche Haftpflicht aus Eigentum, Besitz und 
Gebrauch des Beibootes. 
 
Mitversichert sind ... 
... Mietsachschäden im Rahmen der BAVARIA 
Haftpflicht-bedingungen. 
 
Mitversichert sind ... 
... Vermögensschäden im Rahmen der BAVARIA Haft-
pflichtbedingungen. 
 
Mitversichert sind ... 
... Gewässerschäden im Rahmen der BAVARIA Haft-
pflichtbedingungen. 
 
 

SICHER
IST
SICHER
BAVARIA.


